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Gemeinsame Aktion der Haugga-Narra, 
     Schönbrunn-Narren und Oberburghexen
Am Wochenende nach Ostern veranstalten die 3 faschings-
treibenden Zünfte in Essingen, Haugga-Narra, Schönbrunn-
Narren und Oberburghexen, in Kooperation mit der Firma 
Scholz Recycling eine Schrottsammlung.
Pandemiebedingt fi ndet die Sammlung als Bringsammlung 
statt. Sie können Freitag-Mittag und Samstag-Vormittag Ihren 
Schrott zu den zwei Sammelstellen bringen. Sammelstellen 
sind an der Schönbrunnenhalle und am Vereinsheim der Haugga- 
Narra für Sie eingerichtet.

Wer keine Möglichkeit hat, seinen Schrott vorbeizubringen, 
dem bieten wir einen Abholservice an. Melden Sie bitte Ihren 
Bedarf bei Holger Franke (Haugga-Narra) unter Tel. 9203129, 
bei Sebastian Rosta unter Tel. 0151-68864653 oder bei Bianca 
Sauter (Oberburghexen) unter Tel. 0171-6384524 an. 
Vielen Dank.
Die Einnahmen dienen den drei Vereinen zum Ausgleich der 
entgangenen Faschingssaison. Weiter legt die Firma Scholz zu-
gunsten einer Essinger gemeinnützigen Einrichtung etwas drauf.

Der Posaunenchor Lauterburg führt

am Donnerstag, 15.04.2021 ab 17.00 Uhr
eine Altpapiersammlung 
in Lauterburg durch. 

Bitte stellen Sie das Altpapier gebündelt am Straßenrand 
zur Abholung bereit. Wenn aufgrund der Inzidenzzahl 
keine Straßensammlung zulässig ist, besteht die Mög-
lichkeit, das Altpapier am Container auf dem Festplatz 
unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 
abzugeben. 
Der Posaunenchor informiert rechtzeitig, wie die Samm-
lung durchgeführt wird. Mit dem Erlös werden Instru-
mente und Noten fi nanziert. Vielen Dank.

POSAUNENCHOR LAUTERBURG

Der Posaunenchor Lauterburg führt

am Donnerstag, 15.04.2021 ab 17.00 Uhr

Altpapiersammlung

Erfreulicherweise ist es gelungen, einen der sehr gefragten 
Termine für das mobile Impfteam des Landkreises zugeteilt zu 
bekommen. Hierdurch wird es möglich, dass sich Mitbürgerin-
nen und Mitbürger ab 80 Jahre direkt vor Ort, in der Schön-
brunnenhalle, impfen lassen können. Es entfallen weitere Wege, 
insbesondere in das nächstgelegene Impfzentrum. Der Termin 
(für die erste Impfung) ist in der zweiten Hälfte des Aprils vor-
gesehen. Der genaue Tag ist noch nicht abschließend bekannt, 
wird, sobald endgültig feststehend, noch bekannt gegeben.
Nach Mitteilung des Landkreises wird bei diesem Termin (zwi-
schen 17.04. und 20.04.2021) ausschließlich der Impfstoff des 
Herstellers BioNTech verimpft.

Alle Interessenten ab 80 Jahre, welche sich auf den Aufruf bei 
der Gemeinde gemeldet haben, werden in den kommenden 
Wochen persönlich angeschrieben und erhalten hierbei alle not-
wendigen Informationen zum Ablauf.
Die Gemeinde freut sich, dass, trotz der Nähe zum zentralen 
Impfzentrum Aalen, zeitnah ein Termin für das Impfen vor Ort 
in Essingen angeboten werden kann. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Wolfgang Hofer
Bürgermeister

Ökumene

Ostersonntag, 04.04.2021 
8.00 Uhr  ökum. Auferstehungsfeier (Friedhof Essingen)
Bitte achten Sie selbstständig auf den Mindestabstand und 
tragen Sie eine medizinische Maske oder einen Atemschutz, 
welcher die Anforderungen der Standards FFP2, KN95 oder 
N95 bzw. vergleichbar erfüllt.
Unser Hygienekonzept ist einzuhalten; verpfl ichtende Teil-
nehmererfassung.

Mobiles Impfteam kommt im April auch nach Essingen
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen im Monat April
Nachfolgende Veranstaltungen fi nden statt, sofern die Durch-
führung gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung erlaubt 
ist. Terminänderungen möglich – alle Angaben ohne Gewähr.
Do., 01.04.2021 
Evang. Kirchengemeinde Essingen
Passionsandacht mit Abendmahl für Kinder und Eltern, 17.00 Uhr, 
Evang. Quirinuskirche Essingen
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Heilige Messe zum Gründonnerstag in der kath. Kirche, 19.00 Uhr
Fr., 02.04.2021
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Kinderkreuzweg mit den Erstkommunionkindern in der kath. Kirche, 
10.00 Uhr
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Karfreitagsliturgie in der kath. Kirche, 15.00 Uhr
Sa., 03.04.2021
DRK-Ortsverband Essingen
Blutspendenaktion in der Remshalle
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Osternachtsfeier in der kath. Kirche, 22.00 Uhr
So., 04.04.2021
Evang. Kirchengemeinde Essingen und Kath. Kirchengemeinde 
Essingen
Ökumenische Auferstehungsfeier auf dem Essinger Friedhof, 8.00 Uhr
Evang. Kirchengemeinde Essingen
Osterfestgottesdienst, 10.30 Uhr, Evang. Quirinuskirche Essingen
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Ostern – Hochfest zur Auferstehung des Herrn in der kath. Kirche, 
9.00 Uhr
Mo., 05.04.2021
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Emmaus-Gang von Fachsenfeld nach Dewangen um 7.30 Uhr, anschl. 
Heilige Messe in Dewangen, 9.00 Uhr
Di., 06.04.2021 – Sa., 10.04.2021
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Ökumen. Kinderbibelwoche im kath. Gemeindehaus, 15.00 - 18.00 Uhr
Fr., 09.04.2021
Katholische Kirchengemeinde Essingen
Altpapiersammlung- entfällt 
Sa., 10.04.2021
Kath. Kirchengemeinde Essingen
Altpapiersammlung – entfällt
Do., 15.04.2021
Posaunenchor Lauterburg
Altpapiersammlung
So., 18.04.2021
Evang. Kirchengemeinde Essingen
Konfi rmation, 10.00 Uhr, Evang. Quirinuskirche Essingen
Mi., 21.04.2021
Gemeinde Essingen
Sitzung Verwaltungsausschuss, Großer Sitzungssaal Rathaus Essingen, 
18.30 Uhr
Kath. Kirchengemeinde Essingen
KGR-Sitzung im kath. Gemeindehaus, 19.30 Uhr
Do., 22.04.2021
Gemeinde Essingen
Sitzung Technischer Ausschuss in der Remshalle, 18.30 Uhr
Fr., 23.04.2021
Realgenossenschaft Essingen
Genossenschaftsversammlung in der Remshalle ab 18.00 Uhr
So., 25.04.2021
Evang. Kirchengemeinde Essingen
Konfi rmation, 10.00 Uhr, Evang. Quirinuskirche Essingen
Evang. Kirchengemeinde Lauterburg
Konfi rmation in der evang. Kirche Lauterburg
Do., 29.04.2021
Gemeinde Essingen
Sitzung Gemeinderat in der Remshalle, 18.30 Uhr

Remstal Tourismus 
Familienspaß im Remstal
Neue Broschüre des Remstal Tourismus e.V. 
mit zahlreichen Tipps für Familien 
erschienen

Mit meinen 

Tipps 

Mit meinen 

Tipps 

Dass Familien im Remstal 
unendlich viel erleben 
können, zeigt die neue 
Broschüre des Remstal 
Tourismus. Auf 32 Seiten 
listet die Neuerscheinung 
„Familienspaß im Rems-
tal“ Tipps und Highlights 
für eine attraktive Frei-
zeitgestaltung mit Kin-
dern in den 21 Remstal-
Kommunen auf. Zur 
besseren Orientierung 
wurden die Angebote 
übersichtlich gegliedert 
in drei Rubriken: „Aktiv & 
Draußen“, „Rems erleben 
& Badespaß“ sowie „Mu-
seum & Indoor“, inklusive 

Hinweise für ein Schlechtwetterprogramm. Viele Erlebnisse 
sind kostenfrei erlebbar, andere können gegen Gebühr wahr-
genommen werden. Eine Übersicht zu guten und familien-
freundlichen Gasthäusern und deren Angeboten (Spielplatz 
am Haus, Wickeltisch, Kinderkarte, ...) rundet die neue Bro-
schüre ebenso ab wie coole Tipps des Remstal-Maskottchens 
Remsi samt integriertem Rätsel-, Mal- und Bastelspaß. Wer 
mehr über die einzelnen Remstal-Kommunen erfahren möch-
te, scannt einfach den jeweiligen QR-Code ab und erhält auf 
diesem Weg weitere Tipps zur nahezu unendlichen Freizeit-
gestaltung im Remstal.
Werner Bader, Geschäftsführer des Remstal Tourismus e.V., ist 
sich sicher, dass „unsere neue Broschüre ganz schnell zu einem 
begehrten Freizeitbegleiter für Familien werden wird – sowohl 
für Einheimische als auch für Gäste, die zu Besuch im Remstal 
sind“. Selbstverständlich gibt es derzeit pandemiebedingt 
gewisse Einschränkungen zu beachten. Doch auch wenn ak-
tuell nicht alle aufgeführten Angebote vollumfänglich genutzt 
werden können, „so darf man sich doch schon einmal Lust 
holen auf eine Auszeit im Remstal inklusive Einkehr in einem 
unserer guten Gasthäuser, die hoffentlich bald wieder öffnen 
dürfen“, ergänzt der Vorsitzende des Tourismusvereins, Wein-
stadts Oberbürgermeister Michael Scharmann.
Die Broschüre „Familienspaß im Remstal“ ist kostenfrei erhält-
lich bei der Remstal Tourist-Info in Weinstadt-Endersbach, hier 
auch in der jederzeit frei zugänglichen Außenauslage, sowie in 
den Tourist-Infos bzw. Rathäusern aller Remstal-Kommunen.

OVA-Omnibus-Verkehr Aalen informiert: 
Freizeitbus an Sonn- und Feiertagen
Im Sommerhalbjahr (ab 2. April bis Ende Oktober) gibt es 
wieder an Sonn- und Feiertagen ein zusätzliches Fahrten-
angebot mit dem OVA-STADTBUS.

Auf die Alb nach Lauterburg und Bartholomä

Ab  Aalen/ZOB: 10:15 / 12:15 / 15:15 / 17.15 Uhr
Ab  Bartholomä: 10:48 / 12:48 / 15:48 / 17.48 Uhr

Zum Tiefen Stollen und nach Röthardt

Ab Aalen/ZOB: 09:30 / 11:30 / 14:30 / 16.30 Uhr
Ab  Tiefer Stollen: 09:53 / 11:53 / 14:53 / 16.53 Uhr
Weitere Informationen erhalten Sie im BUSPUNKT am ZOB, 
bei der OVA (www.ova.de), beim Tiefen Stollen 
(www.bergwerk-aalen.de) und bei der Touristikgemeinschaft 
Sagenhafter Albuch (www.albuch.de).



Nummer 13
Samstag, 3. April 2021 3Mitteilungsblatt Essingen

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 - Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über: 
  Tel. 1 12
 - Krankentransporte: Tel. 1 92 22
 - Feuerwehr: Tel. 1 12

Allgemeinärztlicher Notfalldienst 
für Essingen und Lauterburg 
täglich von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Frei-
tag von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende 
durchgehend. Tel. 116 117   

Notfallpraxis Aalen am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi. 13.00 – 22.00 Uhr; Fr. 16.00 – 22.00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zentraler augenärztlicher Notdienst
Tel. 0 18 05/0 11 20 98

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender 
Rufnummer zu erfragen: Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt oder zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr, Tel. 08 00/1 11 01 11

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz 
der Netze NGO als Tochtergesellschaft 
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 0 79 61/93 36-14 01, Gas – Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 0 73 64/89 93

Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens und endet 
am darauf folgenden Tag um 8.30 Uhr.
Samstag, 03.04.2021:
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen, Tel.: 07961 - 9 33 20 10,
Karlstr. 1, 73479 Ellwangen, Jagst
Marien-Apotheke Unterkochen, Tel.: 07361 - 8 82 13,
Rathausplatz 8, 73432 Aalen (Unterkochen)

Sonntag, 04.04.2021:
Apotheke im Facharztzentrum Aalen, Tel.: 07361 - 55 98 33,
Weidenfelder Str. 1, 73430 Aalen
Montag, 05.04.2021:
Apotheke am Markt Ellwangen, Tel.: 07961 - 25 82,
Marktplatz 17, 73479 Ellwangen, Jagst
Hofherrn-Apotheke Aalen, Tel.: 07361 - 4 40 41
Hofherrnstr. 50, 73434 Aalen (Hofherrnweiler)
Dienstag, 06.04.2021:
Apotheke im Reichsstädter Markt, Tel.: 07361 - 6 61 11
Friedhofstr. 1, 73430 Aalen
Mittwoch, 07.04.2021:
Apotheke Abtsgmünd, Tel.: 07366 - 63 59
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd
Stifts-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961 - 9 04 00
Priestergasse 9, 73479 Ellwangen, Jagst
Donnerstag, 08.04.2021:
Apotheke am Braunenberg, Tel.: 07361 - 5 26 40 44
Kolpingstr. 14, 73433 Aalen (Wasseralfi ngen)
Freitag, 09.04.2021:
Aala-Apotheke, Tel.: 07361 - 9 23 85 70, Weilerstr. 8,
73434 Aalen
Apotheke am Markt Hüttlingen, Tel.: 07361 - 5 28 05 81
Abtsgmünder Str. 7, 73460 Hüttlingen

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Auch in diesem Jahr können wir 
das Osterfest nicht so begehen 

wie wir es uns wünschen.

Trotz der eingeschränkten
Lebensumstände wünschen wir 
Ihnen ein fröhliches Osterfest 
mit vielen bunten Ostereiern.

Passen Sie gut auf sich auf, 
bleiben Sie gesund und

genießen Sie die Feiertage.

Ihr Bürgermeister
Wolfgang Hofer

mit Gemeindeverwaltung

Zu Ostern
ein lieber Gruß
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an die Landjugend  
sowie der Familiengruppe  

des Schwäbischen Albvereins  
OG Lauterburg für die wunder-

schöne Gestaltung  
der Ortsmitten in Essingen  

und Lauterburg.

Herzlichen
Dank 

FUNDAMT

Kindermütze
Fundort: unbekannt, Fundtag: 29.03.2021
Wichtige Hinweise zu Fundsachen:
Fundgegenstände/Fundsachen, welche nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist (6 Monate nach der Anzeige des Fundes) nicht vom 

Verlierer/Eigentümer/Empfangsberechtigten abgeholt werden 
und bei denen darüber hinaus der Finder auf seinen Rückgabe-
anspruch verzichtet, werden in unregelmäßigen Abständen 
grundsätzlich öffentlich versteigert bzw. vernichtet/entsorgt (bei-
spielsweise Schlüssel und entsprechend nicht öffentlich verstei-
gerungsfähige Gegenstände).

Sobald die jeweiligen Termine einer öffentlichen Versteigerung 
feststehen, werden diese ebenfalls öffentlich bekannt gegeben.
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Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An Grundschulen findet Präsenzunterricht 
   statt. Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.
• Wechselunterricht für die Klassenstufen
   5 und 6 an den weiterführenden Schulen
   ist möglich. Dies gilt auch für alle Klassen-
   stufen der Sonderschulen.
 • Alle weiteren Klassenstufen der weiter-
   führenden Schulen weiterhin im 
   Fernunterricht 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren sind 
   weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor Ort.
• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis maximal
   5 Schüler*innen wieder möglich. 

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen
• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 
   Personen (Paare gelten als ein Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht 
   direkt mit Patient*innen oder Bewohner*innen 
   in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.

   

• Medizinsche Maskenpflicht für alle 
   Schüler*innen sowie Lehrer*innen an Schulen 
   mit Präsenzunterricht sowie Schulhorte und 
   Nachmittagsund Nachhilfebetreuung.
• Medizinische Maskenpflicht für Personal in
   Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und 
   Schulkindergärten. Ausnahme: Beim aus-
   schließlichen Kontakt zu Kindern.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   können digitale Kurse anbieten. Kurse in Präsenz 
   sind möglich bei erforderlichen beruflichen 
   Aus- und Fortbildungen, Sprach- und Integrations-
   kursen sowie Nachhilfe, sofern digital nicht 
   möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Kontaktbeschränkungen

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

Weiter Öffnung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Lockerung in Stadt- und Landkreisen mit 
stabiler 7-Tage-Inzidenz unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal 
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser 
Haushalte werden bis einschließlich 14 Jahre 
nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

• Ballett- und Tanzschulen schließen für den 
   Publikumsverkehr. Kontaktarmes Training mit 
   maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei 
   Haushalten ist gestattet. Die Kinder der beiden 
   Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht 
   dazu. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als 
   ein Haushalt. 
• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, 
   Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen 
   möglich. Alle Personen müssen eine medizinische 
   Maske oder Atemschutzmaske tragen. Theorie-
   unterricht ist nur online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- 
   oder Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie 
   ein Testkonzept für das Personal.
  

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Regelungen in Stadt- und Land-
kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 
über 100*:  
Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen und Volks-
hochschulen dürfen nur noch Online-Unterricht 
anbieten.

In folgenden Bereichen müssen alle Personen In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen
• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 
   Personen (Paare gelten als ein Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht 
   direkt mit Patient*innen oder Bewohner*innen 
   in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel) 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen
• Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, 
   um gewisse Dienstleistungen und Angebote 
   wahrnehmen zu können: Soweit ein negativer 
   Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch 
   geschulte Dritte durchgeführt und ausge-
   wertet werden oder unter Aufsicht eines 
   geschulten Drittens durchgeführt und 
   ausgewertet werden.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr 
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de
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DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner*innen sieben Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang 
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

Ausgangsbeschränkungen
Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben (nur Friseurdienstleistungen).

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den Amateur- 
und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen Anlagen wie z.B. 
Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im Freien mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. 

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal 
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht 
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021
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Wer macht mit? Wer hat Ideen?
Ein Ende der Corona-Pandemie scheint noch nicht in Sicht 
zu sein. Wir wollen jedoch positiv in die Zukunft schauen 
und haben mit den Planungen für das diesjährige Ferien-
programm in den Sommerferien begonnen. Es ist uns ein 
Anliegen, den Essinger Kindern und Jugendlichen ein Stück 
Normalität, Freude und hoffentlich auch wieder mehr 
Gemeinschaft in den warmen Sommermonaten zu bieten.

Zusammen mit den Essinger Vereinen, Kirchen, Organisa-
tionen, Gewerbetreibenden und engagierten Privatperso-
nen konnte in den Vorjahren ein vielseitiges und attraktives 
Ferienprogramm für unsere Kinder und Jugendliche orga-
nisiert werden. Alle Beteiligten haben hierdurch einen 
wertvollen Beitrag für eine ausgefüllte Ferien- und Freizeit-
gestaltung geleistet. Hierfür ein herzliches Dankeschön.

Aufruf zu Unterstützung und Mithilfe
Um auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches An-
gebot auf die Beine zu stellen, können wir jede Mithilfe 
gebrauchen. für Kinder und Jugendliche

Feri
enprogrammpp gg

der Gemeinde Essingen

Wir sind gespannt, mit welchen Ideen Sie unser Programm bereichern. Die Möglichkeiten sind vielseitig und nahezu gren-
zenlos: Sportturniere, Spieleparcours, Basteln, Schminktipps, Besichtigungen, Vorführungen, Kochen, Backen, Geländespiele, 
Ausfl üge, Besichtigungen... Über die Art des Angebotes, ob halbtags, ganztags oder stundenweise, Zielgruppen, Gruppen-
größe usw. entscheiden Sie. Benötigen Sie Unterstützung bei der Organisation oder weitere Mithelfer? Dann nehmen Sie 
einfach Kontakt mit uns auf.
Wenn Sie sich mit einem Programmpunkt beteiligen oder Ihre Ideen einbringen möchten, bitten wir Sie, sich bis spätestens 
Donnerstag, 15. April 2021 mit Frau Bullinger (Tel. 83-34; E-Mail: bullinger@essingen.de) in Verbindung zu setzen bzw. uns 
das angefügte Anmeldeformular zukommen zu lassen. 
Über Ihre Programmvorschläge freuen wir uns und dürfen uns über jede Art von Mithilfe, besonders auch im Namen der 
Kinder und Jugendlichen, herzlich bedanken.
Ihre Gemeindeverwaltung 

Haushalt mit einer weiteren nicht dem Haushalt angehörigen 
Person treffen. Gleichzeitig tritt die seit vergangenen Donnerstag 
im Kreis geltende Regelung, dass Ansammlungen, private Zu-
sammenkünfte und private Veranstaltungen nur gestattet sind, 
wenn sich diese aus Angehörigen eines Haushalts und höchstens 
einer weiteren Person eines anderen Haushalts zusammenset-
zen, außer Kraft. Für den Ostalbkreis hatte dies gegolten, weil die 
Inzidenz auf einen Wert von über 100 gestiegen war. Durch die 
Neufassung der Corona-Verordnung, die das Land am Wochen-
ende veröffentlicht hatte, wurde diese Regelung im Sinne einer 
Lockerung des Kontaktverbots geändert.

Die entsprechend aktualisierte Verfügung des Landratsamts, die 
inhaltlich auf die Regelungen in § 20 Abs. 5 und 7 der Corona-
Verordnung verweist, wurde unter www.ostalbkreis.de öffentlich 
bekanntgemacht und kann dort im vollen Wortlaut nachgelesen 
werden.

GOA

Osterfeiertage – 
GOA-Abfuhren 
und Öffnungszeiten
Die GOA weist darauf hin, dass es durch die 

Osterfeiertage bei den Abfuhren von Hausmüll, Papier, Gelben 
Säcken und Bioabfall zu Verschiebungen kommen kann. Die 
geänderten Termine sind in den einzelnen Abfuhrkalendern 
für jeden Haushalt aufgeführt.

FAMILIENCHRONIK

Wir gratulieren
Herrn Franjo Markovic, Schranke 21, Essingen,
zu seinem 83. Geburtstag am 04.04.2021
Herrn Mathias Niedermayer, Schillerstr. 3, Essingen,
zu seinem 83. Geburtstag am 05.04.2021

SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Corona-Regeln für Ansammlungen sowie 
private Zusammenkünfte und private Ver-
anstaltungen werden im Ostalbkreis durch 
neue Landes-Verordnung gelockert
Seit Montag, 29. März 2021, gilt die neue Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg. Deshalb hat das Landratsamt Ost-
albkreis seine Verfügung vom 23. März 2021 geändert. Damit sind 
nun wieder Ansammlungen, private Zusammenkünfte und priva-
te Veranstaltungen von Angehörigen des eigenen und eines 
weiteren Haushalts mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen 
gestattet; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 
Jahre zählen dabei nicht mit. Sollte ein Haushalt bereits aus fünf 
oder mehr Personen über 14 Jahren bestehen, so darf sich dieser 

RÜCKANTWORT FÜR DAS FERIENPROGRAMM AUF SEITE 8
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Am Karsamstag, 3.4.2021, sind alle GOA-Einrichtungen, außer die 
Erd- und Bauschuttdeponie, wie gewohnt geöffnet. Die Erdaus-
hub- und Bauschuttdeponie Herlikofen hat am Karsamstag den 
ganzen Tag geschlossen.
Auch bei der Anlieferung von Abfällen gelten die verschärften 
Corona-Verordnungen zum Thema Maskenpflicht. Das bedeutet, 
dass Abfälle nur mit zugelassenem Mundschutz angeliefert wer-
den dürfen. Zugelassen sind: OP-, FFP2- oder KN95-Masken. 
Bitte halten Sie sich während der Aufenthaltsdauer auf dem Wert-
stoffhof zu Ihrem und dem Schutz unserer Mitarbeiter an die 
Maskenpflicht.

Bitte beachten sie außerdem, dass eine Nutzung der Öffnungs-
tage unter der Woche sinnvoll ist. 

Denn: Wer montags, freitags oder samstags auf den Wertstoff-
höfen anliefert, muss mit deutlich mehr Publikumsverkehr und 
längeren Wartezeiten rechnen. 

Wir bitten Sie weiterhin, bevorzugt die Holsysteme der GOA zu 
nutzen.

Die genauen Abfuhrtermine finden Sie auf Ihrem Abfuhrkalender 
oder auf der neu gestalteten GOA-Homepage 
www.goa-online.de.

Absender: 

Name: _________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________

 ________________________________________________

Telefon: ________________________________________________

E-Mail: ________________________________________________

1. Art des Angebots (z. B. Sportveranstaltung, Basteln, …../
  eventuell gleich Titelvorschlag):

_________________________________________________________

2. Beschreibung des Angebots:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Terminvorschläge: (sofern möglich, bitte Ausweichtermine und 
Uhrzeiten angeben)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Ansprechpartner für diesen Beitrag ist: (diese Daten werden 
im Programmheft abgedruckt)

Name: _________________________________________________

Telefon/E-Mail: __________________________________________

➔  Wir empfehlen die Anmeldung über E-Mail wegen des ein- 
 facheren Informationsweges bei eventuellen Änderungen

5. Treffpunkt für Veranstaltung: 

_________________________________________________________

6. Mindestalter und/oder Höchstalter: _______________________

7. Unkostenbeitrag: _______________________________________

8. Mindestteilnehmerzahl und maximale Teilnehmerzahl: _____

9. Was die Kinder mitbringen müssen: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

10. Sonstiges:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

11. Anregungen/Bemerkungen/Hinweise:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift   

Bitte bis Donnerstag, 15.04.2021 zurücksenden an:
Bürgermeisteramt Essingen • Rathausgasse 9 • 73457 Essingen
Fax 07365/83-27 • E-Mail: thaler@essingen.de

Rückantwort

Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Essingen 2021

✄

✄
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde Essingen
TERMINE
Do., 1. April 2021 – Gründonnerstag
Wochenspruch: Er hat ein Gedächtnis ge-
stiftet seiner Wunder, der gnädige und 
barmherzige Herr. (Psalm 111,4)
20.00 Uhr Gottesdienst entfällt! 

Fr., 2. April 2021 – Karfreitag 
Wochenspruch: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh. 3,16)
 10.30 Uhr Gottesdienst mit geistlicher Passionsmusik
  (Pfarrer Krannich), s. u. Verschiedenes
  Opfer: Hoffnung für Osteuropa 
So., 4. April 2021 – Ostersonntag
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle. (Offb. 1,18) 
 6.00 Uhr Osternacht entfällt!
 8.00 Uhr ökumenische Auferstehfeier mit Bläsern auf dem 

Friedhof (Pfarrer Krannich und Dr. Bolten)
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern in der Quirinuskirche 

(Pfarrer Krannich)
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
Mo., 5. April 2021 – Ostermontag
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle. (Offb. 1,18) 
 10.00 Uhr Gottesdienst in Lauterburg (Pfarrer i. R. Brüning)
Do., 8. April 2021
 15.30 Uhr Gottesdienst im Albstift
So., 11. April 2021
 10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Hiesinger)
 11.45 Uhr Tauffeier

VERSCHIEDENES
Glocken schweigen
Vom Gründonnerstagabend bis in die Osternacht schweigen die 
Glocken der Quirinuskirche. Nach altem kirchlichem Brauch sym-
bolisiert dies die Trauer um den Tod Jesu. Bitte beachten Sie, dass 
auch zu den Gottesdienstzeiten nicht geläutet wird. Lediglich der 
Stundenschlag ertönt.

Gottesdienst mit geistlicher Musik am Karfreitag
Im Gottesdienst am Karfreitag erklingt geistliche Passionsmusik 
mit Stücken aus der Johannespassion von Johann Sebastian 
Bach. Es musizieren Roland Eckert (Tenor), Matthias Neundorf 
(Violine), N.N. (Violine), Ferdinand Krannich (Orgel). Aufgrund 
der Corona-Pandemie dürfen aktuell max. 100 Personen unsere 
Kirche besuchen.

Opfer am Karfreitag, 2021 – Aus Liebe zum Nächsten
Das Opfer am Karfreitag ist für die Spendenaktion „Hoffnung für 
Osteuropa“ bestimmt.
Aus dem Opferaufruf des Landesbischofs:
Die Covid-19-Pandemie hat auch die Menschen in Osteuropa 
hart getroffen – zum Beispiel in Polen, der Slowakei und Rumä-
nien. Der Alltag ist schwer zu meistern, Sorgen um die Zukunft 
bedrücken viele, die Trauer über verlorene Angehörige ist groß. 
Unser aller Engagement ist in diesen Zeiten gefragt. „Einer trage 
des anderen Last“ – daran erinnert uns Paulus in diesen heraus-
fordernden Tagen (Gal. 6,2). Die 28. Spendenaktion „Hoffnung 
für Osteuropa“ unterstützt Menschen, die durch die Pandemie in 
besonderer Weise gefährdet sind: Menschen in Alten- und Pfl e-
geheimen, in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie Men-
schen, die von Obdachlosigkeit, Armut und Menschenhandel 
betroffen sind. Wir bitten um Beistand in Gebet und Fürbitte und 
um Ihre Spende. Miteinander können wir Hilfe direkt vor Ort 

leisten und Lasten leichter machen. Herzlichen Dank für Ihre Ga-
ben. Ein im Gottesdienst ausgeteilter Flyer informiert über 
Projekte, die durch Ihre Spende unterstützt werden.

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 
 

Um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 bestmöglich 
zu reduzieren, bitten wir Sie folgende Hygienevorschriften 
zu beachten: 
 
Aktuell dürfen 70 Einzelpersonen oder maximal 100 Perso-
nen in Familiengemeinschaft an unseren Gottesdiensten 
teilnehmen.  
 
Bitte tragen Sie während des gesamten Gottesdiens-
tes eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung (FFP-2  
oder OP-Maske). 
 

Wir müssen alle Gottesdienstbesucher namentlich 
mit ihren Kontaktdaten erfassen. Hierzu führt unser 
Kirchendienst am Eingang eine Liste, die nach vier 

Wochen vernichtet wird. 
 
Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand voneinander 
ein. Angehörige desselben Haushalts können zu-
sammensitzen. Setzen Sie sich bitte nur an die 
markierten Stellen.  
 

An den Eingängen steht ein Händedesinfektionsmit-
tel für Sie bereit.  
 

Bitte folgen Sie den Hinweisen unseres Kirchendienstes. 
 
Falls Sie Symptome einer Atemwegserkrankung auf-
weisen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kon-
takt zu Erkrankten hatten, ist eine Teilnahme am 
Gottesdienst leider nicht möglich. 
 
Ihr Pfarrer Torsten Krannich und der Essinger Kirchengemeinderat 

Die Evangelische Kirchengemeinde 
Essingen sucht ab sofort einen

Erzieher (m/w/d)
für Vertretungsdienste auf Honorarbasis 
entsprechend den Richtlinien der Kirchli-
chen Anstellungsordnung (KAO vergleich-
bar dem TVöD) für unseren evangelischen 
Kindergarten „Am Schlosspark“. Der Kin-
dergarten betreut Essinger Kinder in drei 
Gruppen zwischen zwei Jahren und 
Schuleintritt (GT und VÖ).
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kindergartenlei-
tung Frau Christine Treiber, Hauptstr. 18, 73457 Essingen, 
Tel. 07365/5020 und unter www.essingen-evangelisch.de/
kindergarten/.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Pfarrer Dr. Torsten Krannich, 
Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 07365/222 gern auch per 
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de.

Luca-App zur Kontaktverfolgung
Schon seit fast einem Jahr haben wir uns ange-
wöhnt, in Gaststätten, beim Frisör aber auch 
beim Gottesdienst unsere Adressen und Telefon-
nummern in Listen einzutragen, um so den Ge-
sundheitsämtern die Nachverfolgung zu ermög-

lichen, wer bei einer Corona-Infektion außer dem Infi zierten noch 
anwesend war.
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Damit diese Zettelwirtschaft ein Ende fi ndet, wird seit einigen 
Wochen in vielen Regionen Deutschlands die Luca-App genutzt, 
eine Smartphone-App, mit der man sich digital anmelden kann. 
Da die Luca-App nun auch in Baden-Württemberg und in unse-
rem Landkreis durch die Gesundheitsämter genutzt wird, haben 
wir für alle Veranstaltungsorte unserer Kirchengemeinde eben-
falls diese App eingerichtet. Sie können sich damit ab sofort di-
gital bei den Gottesdiensten und hoffentlich bald auch wieder 
bei anderen Veranstaltungen anmelden. Einfach den QR-Code 
am Eingang der Kirche oder des Gemeindehauses mit der Luca-
App scannen, fertig. Sie fi nden alle weiteren Informationen unter 
www.luca-app.de. 

Geplant ist in einem zweiten Schritt, Schlüsselanhänger für alle 
auszugeben, die kein eigenes Smartphone haben. Sobald dies 
möglich ist, werden wir Ihnen gern einen solchen Anhänger zur 
Verfügung stellen.

Pfarrer Krannich nicht im Dienst
Vom 6. April 2021 bis einschließlich 11. April 2021 ist Pfarrer 
Krannich nicht im Dienst. Vertretung in dringenden seelsorgerli-
chen Fällen hat vom 6. April 2021 - 8. April 2021 Pfarrersehepaar 
i.R. Brüning, Tel. 3908862 und vom 8. April 2021 - 11. April 2021 
Pfarrerin Fleisch-Erhardt.

Am Gründonnerstag, dem 1. April 2021, sind das evang. Ge-
meindebüro und das Büro der Kirchenpfl ege geschlossen!

Evang. Pfarramt
Pfarrer Dr. Torsten Krannich
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 66 81
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de

Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Sekretärin: Simone Pfl eiderer
Dienstag bis Donnerstag  von   9.30 – 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag  von 16.00 – 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de

Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil: 0171/9415686

Mesner-Team (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil: 0171/9415686

Hausmeister des evang. Gemeindehauses
Herr Vizkeleti, Tel. 017628775571, Mail: f.vizkeleti@online.de

Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“
Christine Treiber, Tel. 5020

Kirchenpfl ege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 019 149
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE96614500500110019149
VR Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 340 002
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE12614901500035340002

Bürozeit der Diakonie-Sozialstation: 
Mittwoch 13.00 - 14.00 Uhr, in der Kirchgasse 20, Tel. 964280

Schauen Sie mal vorbei:
www.essingen-evangelisch.de oder
www.facebook.com/essingen.evangelisch

Mitteilungsblatt: Adresskasten 

Evang. Pfarramt
Pfarrer Dr. Torsten Krannich
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 66 81
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag von 9.30-11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag von 16.00 – 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171 9415686
Gemeindediakonat
Jürgen Schnotz, Hauptstr. 1, Tel. 352
E-Mail: diakonat.essingen@elkw.de
Mesner-Team (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171 9415686
Hausmeister des Evang. Gemeindehauses
Herr Vizkeleti, Tel. 017628775571, Mail: f.vizkeleti@online.de
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“
Christine Treiber, Tel. 5020
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9.30-11.30 Uhr
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 019 149
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE96614500500110019149
VR Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 340 002
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE12614901500035340002
Bürozeit der Diakonie-Sozialstation: Mittwoch 13.00-14.00 Uhr,
in der Kirchgasse 20, Tel. 964280
Schauen Sie mal vorbei: www.essingen-evangelisch.de oder
www.facebook.com/essingen.evangelisch

Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu 
Essingen

Karsamstag, 3. April 2021
9.30 Uhr Probe der Ministranten
22.00 Uhr Feier der Osternacht
Mit Segnung der Osterspeisen
- Bischof Moser Kollekte -
 11.00 Uhr Probe der Ministranten (Dewangen)

 16.00 Uhr Osterandacht für die Erstkommunionkinder (Dewangen)
 19.30 Uhr Feier der Osternacht (Dewangen)
 17.00 Uhr Osterandacht für die Erstkommunionkinder
  (Fachsenfeld)
 20.00 Uhr Feier der Osternacht (Fachsenfeld)

Ostersonntag, 4. April 2021 – 
Hochfest der Auferstehung des Herrn 
L1: Apg 10, 34a.37-43 APs: Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23 (R:vgl. 24)
L2: Kol 3, 1-4 oder 1 Kor 5, 6b-8 Ev: Joh 20, 1-9 oder Joh 20, 1-18
 8.00 Uhr Ökum. Auferstehungsfeier (Friedhof Essingen)
 9.00 Uhr heilige Messe 
  - Bischof Moser Kollekte -
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
  - Bischof Moser Kollekte -

Premiere:
Livestream am Ostersonntag, 4. April 2021
Am Ostersonntag, dem 4. April 2021, werden wir 
erstmals einen Gottesdienst aus der Herz-Jesu-
Kirche live übertragen. So können auch diejeni-
gen Gemeindemitglieder die Eucharistie mitfei-

ern, die derzeit nicht in Präsens dabei sein können oder wollen. 
Bitte machen Sie zahlreich von dieser Möglichkeit Gebrauch und 
geben Sie diese Information auch an viele andere Gemeindemit-
glieder weiter.
Unser YouTube-Kanal ist unter dem Titel „Herz Jesu Essingen“ zu. 
Der Livestream kann unter dem Link https://youtu.be/D-yOUrhy_Qw 
oder über den hier abgedruckten QR-Code direkt aufgerufen 
werden. Der aufgezeichnete Gottesdienst wird auch danach noch 
zur Verfügung stehen.

Ostermontag, 5. April 2021 
L1: Apg 2, 14.22-33 APs: Ps 89 (88), 2-3.4-5 (R: 2a)
L2: 1 Kor 15, 1-8.11 Ev. Lk 24, 13-35
 10.30 Uhr heilige Messe
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 10.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
  - Bischof Moser Kollekte –

Freitag, 9. April 2021
 17.30 Uhr eucharistische Anbetung (Dewangen)
 18.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)

Samstag, 10. April 2021
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit
 19.00 Uhr heilige Messe
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)

Es ist besser, ein einziges kleines Licht 
anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. 
 Konfuzius

Es ist besser, ein einziges kleines Licht 
anzuzünden, als die Dunkelheit 
 Konfuzius
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 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit (Fachsenfeld)
 19.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)

Sonntag, 11. April 2021 – 2. Sonntag der Osterzeit und Sonn-
tag der Göttlichen Barmherzigkeit
L1: Apg 4, 32-35 APs: Ps 118 (117), 2 u. 4.16-17.18 u. 22.23-24 
(R: 1)
L2: 1 Joh 5,1-6 Ev: Joh 20, 19-31
 10.30 Uhr heilige Messe - Barmherzigkeitssonntag -
 14.00 Uhr Beichtgelegenheit
 15.00 Uhr Andacht und eucharistische Anbetung * Rosen-

kranz zur Göttlichen Barmherzigkeit
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 10.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)

Die Pfarrbüros Dewangen, Essingen und Fachsenfeld sind 
über die Osterzeit vom 6. April 2021 bis zum 9. April 2021 
geschlossen.
In dringenden seelsorgerlichen Fällen rufen Sie bitte Herrn 
Pfarrer Andreas Frosztega unter der Tel. 07366/6323 oder 
Herrn Pfarrer Retzbach in Fachsenfeld mit der Tel. 
07366/919324 an.

Hinweis zur Osternacht
Auch bei der Feier der Osternacht wird es dieses Jahr Änderungen 
geben. Das Osterfeuer wird vor der Kirche entzündet. Der Pfarrer 
wird danach feierlich in die Kirche einziehen.
Wir bitten die Gottesdienstbesucher gleich in der Kirche Platz zu 
nehmen.
Die Ostertischkerzen stehen am Eingang zur Kirche bereit.
Die Osterspeisen bitte vorne abstellen unter Beachtung der 
Coronaregeln.

Verschiedenes
Ostergrüße
„Der Herr ist auferstanden. Er 
ist wahrhaftig auferstanden.“
Allen Mitgliedern unserer Kir-
chengemeinde mit Ihren Fami-
lien wünschen wir frohe und 
gesegnete Ostertage.
Wir wünschen Ihnen gute Ge-
sundheit und Gottes Segen für
Ihr weiteres Leben mit dem auf-
erstanden Jesus Christus. 
Ganz besonders danken möch-
ten wir in diesem Jahr allen, die 
sich trotz der schwierigen Coro-
na-Zeit in unserer Kirchenge-
meinde in vielfältiger Weise 
engagieren, um unser kirchli-
ches Leben aufrecht zu erhal-
ten.

Mit vielen herzlichen Grüßen
Pfarrer Andreas Frosztega 
Dr. Daniel Krähmer, gew.Vors. KGR

Die geplante Altpapiersammlung
des Jugendausschusses der Katholischen 
Kirchengemeinde Essingen am

Freitag, 9. April 2021 und
am  Samstag, 10. April 2021,

fi ndet aufgrund der aktuellen
Corona-Lage leider NICHT statt. 

Am Samstag, dem 27. März 2021, um 10.00 Uhr, trafen sich un-
sere Erstkommunionkinder mit ihren Gruppenmüttern und un-
serem Herrn Pfarrer Andreas Frosztega zur Palmweihe vor der 
Kirche.
Die schönen geschmückten Weidenkätzchen erinnern an die 
Menschen, die einst Jesus beim Einzug in Jerusalem mit Palmen-
zweigen zugewunken und gerufen haben: „Jesus, du bist unser 
König!“

Einladung zum Sonntag 
der Göttlichen Barmherzigkeit 
am 11. April 2021 in der Herz-
Jesu-Kirche in Essingen.

„Ich verspreche,  
dass die Seele,  
die dieses Bild verehrt,  
nicht verloren geht.  
Die Häuser,  
ja sogar die Städte,  
wo dieses Bild verehrt wird,  
werde Ich verschonen 
und beschützen“ 

Schwester Faustina
(nach der Vision 1931) 

 10.30 Uhr heilige Messe zum Sonntag
 14.00 Uhr Anbetung vom Allerheiligsten Sakrament, 
  gleichzeitig Beichte
  15.00 Uhr Rosenkranz zur Göttlichen Barmherzigkeit 
  15.50 Uhr Sakramentaler Segen

Osterkollekte
am 3. + 4. + 5. April 2021
Bischof Fürst 
ruft zur Unterstützung auf!
Im Vorfeld der Osterkollekte 
2021 ruft Bischof Dr. Gebhard 
Fürst dazu auf, auch dieses Jahr 
die Bischof-Moser-Stiftung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
fi nanziell zu unterstützen. Mit 
ihren reichen Erfahrungen und 
ihren Bemühungen werden 
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kreative pastorale Projekte gefördert und Dank der jährlichen 
Osterkollekte sowie den großherzigen Spenden auch umgesetzt. 
Die Osterkollekte wird zur Hälfte dem Stiftungskapital und zur 
anderen Hälfte der Förderung für die Seelsorgeprojekte zuge-
führt. 
Folgende Projekte werden unter anderem durch die Stiftung ge-
fördert:
 1. In Wernau wird das Projekt „Jugend und Musik“ beim Bi-

schöflichen Jugendamt unterstützt. Ein junger Kirchenmusiker 
und ein Theologe helfen den Jugendlichen bei der Entwick-
lung eigener musikalischer Ausdrucksformen für jugendgemä-
ße Kirchenmusik.

 2. Im Wallfahrtsort Heiligenbronn, im Dekanat Freudenstadt, gilt 
die Beliebtheit einer Ordensschwester, welche mit ihren 
Diensten als „Seelsorgerin“ wahrgenommen wird.

 3. In Leutkirch werden „Mutmacher“ junge Christen, dazu be-
fähigt, dass sie ihre Ideen für die Kirche und Gesellschaft ein-
setzen und sich engagieren. 

 4. Darüber hinaus ist die Bischof-Moser-Stiftung in weiteren zu-
kunftsweisenden pastoralen Initiativen engagiert und ist im 
Bereich der „Suizidprävention“ tätig. 

Um an diesen Stellen weiter aktiv bleiben zu können, ist die 
Stiftung dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie 
können die Stiftungsarbeit mit der Osterkollekte oder auch mit 
einer Spende unterstützen. Direkte Spenden an die Stiftung wer-
den zur Förderung von Seelsorgeprojekten verwendet. 
Die Bankverbindung der Bischof-Moser-Stiftung lautet: 
IBAN: DE90 6005 0101 0001 1155 85; BIC: SOLADEST; 
BW Bank; Verwendungszweck „Ostern 2021.“ 
Weitere Informationen zur Bischof-Moser-Stiftung gibt es im In-
ternet unter: www.bischof-moser-stiftung.de.

Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, 
Heerweg 11, Tel. 202, Fax 92 13 17
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch 10.00  Uhr  –  12.00  Uhr
Donnerstag 16.00  Uhr  –  18.00  Uhr
Freitag 16.00  Uhr  –  17.00  Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Rems-Welland“: 
Pfarrer Andreas Frosztega, Tel. 07366/6323,
Fax 07366/922875
E-Mail: andreas.frosztega@drs.de
Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas in Essingen
Donnerstags ab 17.00 Uhr (nach telefonischer Voranmeldung)
Nachbarschaftshilfe Rems-Welland
Leitung: Alexandra Zimmerer-Leichtle, Tel. 0177/5165024
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 73457 Essingen,
Tel. 07365/390788
Konten der Kath. Kirchenpflege:
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 070 762
IBAN:  DE47 6145 0050 0110 0707 62
BIC:  OASPDE6AXXX
 VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN:  DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC:  GENODES1AAV

Evangelische Kirchengemeinde Lauterburg 
Karfreitag, 2. April 2021
10.00 Uhr Gottesdienst
(Pfarrerin Fleisch-Erhardt)
Ostersonntag, 4. April 2021 
10.00 Uhr Gottesdienst
(Pfarrerin Fleisch-Erhardt)

Ostermontag, 5. April 2021
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrehepaar Brüning)

Kontakt
Ev. Pfarramt Lauterburg
Pfarrerin Fleisch-Erhardt
Bäckergasse 7
Tel. 07365/6880, Fax 07365/919471
E-Mail: pfarramt.lauterburg@elkw.de
Schauen Sie mal vorbei auf unserer Internet-Seite:
http://www.lauterburg-evangelisch.de
Pfarrerin Fleisch-Erhardt ist unter der Telefonnummer des 
Pfarramts zu erreichen. Sie hat Urlaub von Ostermontag bis 
Donnerstag, 8. April 2021. Vertretung durch Pfarrehepaar 
Brüning (Tel. 390 88 62).
Gemeindesekretariat: Sonja Bäurle ist bis 11. April 2021 
nicht im Pfarrhaus anzutreffen. Bitte wenden Sie sich direkt 
an die Pfarrerin.
Mesner: Helmut und Renate Kutschker, Tel. 07365/5865
Evang. Kirchenpflege: Gertraud Mergner, Tel. 07365/ 5379
Bankverbindungen:
KSK Ostalb, Aalen: (BLZ 614 500 50) - Kto.-Nr. 110 063 281
IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81, BIC: OASPDE6AXXX
VR Bank Aalen: (BLZ 614 901 50) - Kto.-Nr. 38 192 004 
IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04, BIC: GENODES1AAV

Hygienekonzept
Die Dauer des Gottesdienstes ist auf ca. 35 Minuten reduziert. 
Händedesinfektionsmittel steht am Eingang bereit. Wir ver-
zichten auf das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen. 
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP-2- oder OP-Maske.
Die Erfassung der Teilnehmenden wird verpflichtend. (An jedem 
Platz liegt ein Papier und ein Stift aus, mit der Bitte, sich mit 
Namen einzutragen.)

Information zu den Ostergottesdiensten
Es ist weiterhin erlaubt, Gottesdienste zu feiern. 
Der Kirchengemeinderat hat entschieden, aus Vorsicht bei einer 
Inzidenzzahl über 200 pro 100.000 Einwohnern im Kirchenraum 
keinen Gottesdienst zu feiern.
(Somit könnten die beiden Gottesdienste an Karfreitag und Os-
termontag evtl. ausfallen.) Bitte schauen Sie ab Gründonnerstag 
bzw. Ostersonntag auf unserer Internetseite nach.
Eine Liturgie für Karfreitag zuhause finden Sie auf unserer Inter-
netseite.
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An Ostersonntag wollen wir einen Gottesdienst draußen fei-
ern: vor der Kirche und evtl. auf dem Burghof. (Bitte bringen Sie 
eine kleine Flasche Leitungswasser mit.) Wie an Heilig Abend 
werden Sie gebeten, Name und Anschrift aufschreiben zu lassen 
bzw. das angefügte Kontaktformular mitzubringen. Wir gehen 
davon aus, dass die Inzidenzzahlen unter 300 bleiben, sodass  
wir den Gottesdienst draußen feiern können, bei trockenem 
Wetter. Bitte Maske tragen, Abstand einhalten und nur infektions-
frei dazukommen. Wollen Sie Ostern lieber zuhause feiern, finden 
Sie im Gemeindebrief und auf unserer Internetseite eine Liturgie. 
Ostern fällt gewiss nicht aus!
Das heilige Abendmahl wollen wir gegenwärtig nicht im Gottes-
dienst feiern. Aber gerne kommt Pfarrerin Fleisch-Erhardt zu Ih-
nen nach Hause, um mit Ihnen ein Haus-Abendmahl zu feiern 
und Ihnen die Sakramente zu reichen. Bitte rufen Sie an.
Osterstrauß in der Kirche
Wir haben uns sehr über die Aktion der Landjugend gefreut, 
Kinder zur Gestaltung eines Ostereies einzuladen. Der große 
Strauß mit 50 Ostereiern steht gleich hinter dem Eingangsportal 
der Kirche. Kommen Sie vorbei und schauen Sie Ihn sich gerne 
an!

Oster-Gemeindebrief
Vor 300 Jahren wurde das 
erste Pfarrhaus in Lauter-
burg gebaut. So haben wir 
im Jubiläumsjahr 2021 ei-
nen Ostergemeindebrief 
veröffentlicht, mit Fotos und 
Bildern zum alten Pfarrhaus. 
Beiliegend ein Heft mit einer 
Liturgie für Ostern zuhause 
und für Familien mit Kindern 
ein „Daumenkino“ mit der 
Ostergeschichte (bewährt 
und bekannt aus dem Oster-
familiengottesdienst 2013 
„Der Morgen der großen 
Verwandlung“). 
Wer keinen Gemeindebrief 
erhalten hat (und nicht in der 
evang. Kirche ist), kann einen 
Gemeindebrief in der Kirche 
und bei Bäckerei Maier ho-
len, solange Vorrat reicht.)

Kontaktformular  
für den Gottesdienst an Ostersonntag 2021  
um 10 Uhr vor der evangelischen Kirche in 
Lauterburg 
 
Name: _______________________________ 
Noch dabei sind: 
Familienmitglieder mit derselben Adresse: 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Adresse: 
______________________________________ 
 
________________ 
 
Telephonnummer:  
(wichtig zur Kontaktverfolgung) 
 
_______________________________________ 

Kontaktformular bitte ausschneiden und an Ostern mitbringen 

Neuapostolische Kirchengemeinde Essingen
Freitag, 2. April 2021
10.00 Uhr Karfreitag / Übertragungsgottesdienst 
(mit Telefonübertragung)
Sonntag, 4. April 2021
9.30 Uhr Ostersonntag / Gottesdienst 
(mit Telefonübertragung)
Mittwoch, 7. April 2021
20.00 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)

Sonntag, 11. April 2021
 9.30 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)

VEREINSNACHRICHTEN

Ortsgruppe Essingen
Silberdistel
Allen Freunden der Wandergruppe Silberdistel ein 
frohes Osterfest. Bleibt gesund. 
Ulla und Ihr Team 

Sozialverband VdK-Ortsverein Essingen 
Große VdK-Pflegestudie startet im April
Die Herausforderungen der ambulanten 
Pflege sichtbar machen
Das bezweckt die große VdK-Pflegestudie,  

die am 1. April 2021 startet. In Baden-Württemberg leben gut 
470.000 pflegebedürftige Menschen. 80 Prozent von ihnen wer-
den zuhause gepflegt. Wie sieht diese ambulante Pflege konkret 
aus? Wie klappt das Zusammenspiel von Pflegediensten und 
pflegenden Angehörigen? Wie bewältigen die Menschen diese 
Herausforderungen? Wo hapert es? Um solche Fragen geht es bei 
der Pflegestudie des VdK Deutschland in Kooperation mit der 
Universität Osnabrück. Durch ihre anonyme Mitwirkung vom 1. April 
bis 9. Mai 2021 können Bürger dazu beitragen, dass die ambu-
lante Pflege greifbar wird, konkrete Leistungen ebenso wie Pro-
bleme sichtbar werden und zugleich Reformanstöße erfolgen 
können. Zum Online-Fragebogen geht es über www.vdk.de/pfle-
gestudie. Dort werden auch die wesentlichen Fragen zur Studie 
beantwortet. Beteiligen können sich nicht nur Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige sondern auch Personen, die (noch) 
keine eigenen Erfahrungen mit der Pflege zuhause haben. 

Nun wünschen wir zum Osterfeste,
Glück, Gesundheit, nur das Beste.
Freude und auch Sonnenschein
sollen an eurer Seite sein.
Eure Vorstandschaft

Förderverein Essinger Seniorenbetreuung
Aromatherapie 
im Seltenbach
Nicht jeder kommt im fort-
geschrittenen Alter in den Genuss von regel-
mäßiger Wellness, doch genau dies ist der Fall, 
wenn man sich dazu entscheidet, in eines der 

Johanniter-Pflegewohnhäuser im Bereich Rosenstein einzuzie-
hen. 



Die Senioren des 
Johanniter-Pfl ege-
wohnhauses Am 
Seltenbach genie-
ßen mindestens 
einen Tag in der 
Woche die Aroma-
therapie-Anwen-
dungen mit der 
Pflegekraft und 
Aromatherapeutin 
Ines Bogdan. Seit 
einem Jahr ist sie 
nun im Selten-
bach tätig und ver-

süßt den Damen und Herren nicht nur mit dem besten Frühstück 
überhaupt den Tag. Nein, sie kann noch weitaus Besseres! Min-
destens einmal in der Woche, bei Bedarf auch mehrmals, legt 
Ines, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, Hand an die 
Senioren an. Dann zaubert sie mit ihren magischen Händen oder 
ihren Wunderhänden, wie so mancher Senior sagt, Schmerzen 
und Verspannungen einfach weg, egal ob es sich dabei um den 
Fuß, den Nacken, die Schultern handelt oder der Schuh wo ganz 
anders drückt. 

Dabei handelt es sich um die 
so genannte basale Stimulation. 
Die Senioren sprechen von „der 
Behandlung“ oder von „der 
Massage“. Seit 30 Jahren privat 
angewandt, hat Ines Bogdan 
Erfahrung in diesem Bereich. 
Durch viele Fortbildungen hat 
sie sich weiteres Wissen ange-
eignet und kann dies nun im 
Beruf zur Freude aller umset-
zen. Seit sechs Jahren wendet 
Frau Bogdan mit großer Be-
geisterung die Aromaöle von 
Primavera an. Für die Anwen-
dung befüllt Frau Bogdan kleine 
Glasschälchen mit einer ent-
sprechenden Menge der Basis-

öle, entweder Mandelöl oder Jojobaöl. Anschließend wird der 
passende, der individuelle Zusatz beigemischt, dabei handelt es 

sich unter anderem um Rosmarin, Zitrone, Lavendel, Cajeput, 
Ravintsara, um nur einige zu nennen. Sollte jemand ein Fußbad 
erhalten, so werden die Füße zuerst in warmen Wasser gebadet, 
wobei schon das Fußbad wohlriechenden Duft verströmt. Per-
sönliche Zuwendung, offene Ohren und gepfl egte Unterhaltung 
helfen den Senioren, sich mit geschlossenen Augen in die geüb-
ten Hände von Ines fallen zu lassen. Traurig ist jeder, der sich von 
Frau Bogdan nach ungefähr zwanzig Minuten wieder verabschie-
den muss. Begegnen sich nach ihren Anwendungen die Senioren, 
wird sofort untereinander berichtet, was wer und wie bekommen 
hat und dass es auch dieses Mal wieder äußerst angenehm war. 
Immer in der Hoffnung, dass man selber ganz schnell wieder an 
der Reihe ist. Die Senioren im Johanniter-Pfl egewohnhaus sind 
auf alle Fälle dankbar dafür und können die basale Stimulation 
jedem wärmstens empfehlen.

Ätherische Öle sind im Rahmen der Aromatherapie ein fester 
Bestandteil der Alternativmedizin. So lindern sie körperliche Be-
schwerden und entfalten wohltuende Wirkung auf die Seele. Ihre 
Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, zum Beispiel schmerz-
stillend, entzündungshemmend, muskelentspannend, erfri-
schend oder es dient zur Pneumonieprophylaxe. Die Anwendun-
gen mit den Primaveraölen sind risikoarm. Nun steht den 
Anwendungen in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege. 
Einfach mal ausprobieren und wenn es irgendwann kein Corona 
mehr gibt, treffen wir uns zu einem regen Erfahrungsaustausch 
im wunderbaren Garten im Seltenbach.

aus Ihrer Gemeinde fi nden Sie 
hier im Mitteilungsblatt!

Aktuelle 
Informationen 

FAMILIE MIT KIND SUCHT 
Baugrundstück/Bauplatz/Baulücke für EFH. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Mobil: 01 70 2 22 94 58 / E-Mail: home-w@web.de

Essingen, gemütliche DHH mit 2 sonnigen Süd-Balkonen & Garten 
in ruh. Lage! 100 m², ca. 3,20 Ar, Tageslichtbad, EBK, Hobbyraum, 
ausgebautes DG, Energieausweis: Bedarfsausweis, 260,4 kWh/(m²*a), 
Öl , Baujahr 1967, Energieeffi  zienzklasse H H 335.000,–

Telefon 0 71 61/6 52 91 70

Wir suchen Haus mit größerem
Garten. Gerne älter.

www.klammer-waibel.de Telefon: 0 71 75/92 23 95

Familie Feldwieser, Schulstr. 60, 73441 Bopfi ngen-Oberdorf 
07362-920226, www.feldwieser-hof.de

Wir starten in die Grillsaison!
Ab sofort gibt es leckere Steaks und Grillwürste
in unserem Hof-Automaten (Hauptstraße 51).

Familie Feldwieser wünscht frohe Ostern!


